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offiziellen deutschen Textes erhalten, während Verlesung cselbst wirkte wie ein Donnerschlag.
die italienische Übersetzung 1n den Acta Apo- Dıie Folgen zahlreiche Verhaftungen, Be-
stolicae Sedis® die Abschnitte durchzählt und schlagnahme der Schließung VO Druckereien
eigentliche Überschriften bringt. FEın Unter- uUSW. sollen hier 1Ur kurz erwähnt se1n. Die
schied ZUu Autbau des ursprünglichen Ent- sofort MAaSsSS1V einsetzende Hafßpropaganda rich-
wurfs indet sich DUr 1n einer vorangestellten tete sich SC den Papst und den Kardıinal-
hıstorischen Einleitung ber den Abschluß des staatssekretär Pacelli als die Haupturheber der
Reichskonkordats und in einer Zweiteilung des Enzyklika, die VOo Regime als schwerer Schlag
etzten Abschnitts, den Faulhaber übers  rie- angesehen wurde. Da{iß ber die Vertreter des
ben hatte „An die Priıester un alle Getreuen“* deutschen Episkopats für den lan des und-
un den die endgültige Fassung 1n we1l Ab- schreibens mitverantwortlich un daß
schnıtten („An die Priester un Ordensleute“ einer VO:  3 ihnen, Kardinal Faulhaber, die
un „An die Getreuen Aaus dem Laienstand“) Textfassung geschrieben hatte, blieb damals
wiedergıbt. verborgen.

Die Tatsache, da{fß Kardin_al Faulhaber den Burkhart Schneider 5 }
ersten Entwurt gleichsam 1n einem einzıgen
Zug niederschrieb un daß dieser Entwurt die
Grundlage für den endgültigen ext blieb, C1I-

klärt auch die innere Geschlossenheit un: den
überzeugenden Autfbau, die gerade der Enzy-
Ilika „Miıt brennender Sorge“ eigen sind Eın
Vergleich mıiıt der ftast gleichzelitig erschıienenen
Enzyklika den atheistischen Kommunis- Das Gewissen im Recht

datiert VO:INUS „Dıivinı Redemptoris“
Marz 1937, zeıigt dies eutlich. Hıer dauer- Vielleicht 1St 65 für eine Zeit, 1n der Menschen

ten die Vorarbeıiten wesentlich Jänger, und c die Rückbindung ewige Mächte und Wahr-
scheint, da{ß der Redaktion eıne größere heiten immer stärker in Zweitel ziehen, beson-
Gruppe VO Mitarbeitern beteiligt WAAarl,. Diese ders kennzeichnend und charakteristisch, daß
Enzyklika, die als eigentliches Lehrschreiben der Appell das Gewissen sehr laut WIrd. In
inhaltlich umfassender 1St als „Miıt brennender der Politik wird dem Gewissen des einzelnen
Sorge“ un auch einen das Doppelte größe- Politikers, ber uch des Volkes, eın breiter
TrTCmMn Umfang hat, hat nıcht jene unmittelbare Raum gewidmet. In der Jugendhilfe, speziell
Wırkung, w1e s1e das Rundschreiben SC den im Jugendschutz wiırd ımmer wieder die Ver-
Nationalsozialismus auslöste und der INnan sich antwortun: der Erwachsenen, ihr Gewıssen,
auch bei einer Lektüre heute nach mehr als für die Jugend in AnspruchSWenn
25 Jahren nıcht entziehen kann. Dıe Gleich- ber die Möglichkeiten un Notwendigkeıten
zeitigkeit der beiden Enzykliken scheint ber einer Entwicklungshilfe gesprochen wird, weist
auch einen großen praktischen Nutzen gehabt INa  ; auf das Gewissen der westlichen Natıonen

en Dem deutschen Nachrichtendienst hın, die sıch der Entwicklungsvölker anzuneh-
WAarTr bekannt, dafß in Kom der Enzyklika inen en

den Kommuniısmu: gearbeıtet wurde. Be1 der Bekämpfung der Verkehrsunfälle steht
Und N scheint, da weitere Nachrichten ber alles dem Schwerpunkt eınes Appells
die bevorstehende Verlesung einer Enzyklika das Gewissen. Niıcht den küuühl überlegenden
1n den deutschen Kirchen eben auf jene andere Verstand un das technis  e Können richtet
Enzyklika bezogen wurden un da deshalb sıch dieser Appell, sondern die Moral,
„Miıt brennender Sorge“” gleichsam 1M Schatten das Gewissen un!: den Anstand. Das fünfte
des anderen großen Rundschreibens ungestört
vervielfältigt un verteilt werden konnte. Dıie Ebd. 16568—188
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Gebot „Du sollst nıcht toten wird in die Her- dienst miıt der Wafte verweigert, kann einem
ZzenNn der Verkehrsteilnehmer eingegraben, da- Ersatzdienst (kraft Gesetzes) verpflichtet WeTr-

miıt Gleichgültigkeit und Eigensucht daraus VOCI- den, wobej die Freiheit der Gewissensentschei-
bannt werden. Überall wırd das Gewissen, auch dung auch wieder nıcht beeinträchtigt werden

darf.dıe Gewissensbildung, in dıe entscheidenden
Zusammenhänge gestellt. In diesem Zusammenhange sejen wel 30l  —

Au 1im Rechtsleben wird dem Gewissen derne esetze erwähnt, die dıe Gewi1issensent-
wieder die Bedeutung zuerkannt, die für die scheidung als eın Grundprinzip unNnscerer f-ei-
Findung eines Rechts un für die Unterschei- heitlich-demokratischen Lebensordnung 1n er
dung 7zwischen echt un Unrecht hat. Das Deutlichkeit betonen. Eınmal ISt es das Wehr-
Gewissen als freiheitliches Ordnungsprinzıp pflichtgesetz, zu anderen das Bundesvertrie-
wiırd 1n der Verfassung geachtet. Im Strafrecht benengesetz VO  } 1953 (ın der Neufassung Vo

spricht INnNan VO  - dem gyewıissenlos un VeEeTI-

antwortlich handelnden Täter. Die Lehre VO:! Mırt diesen Gesetzen haben sich höchste deut-
Unrechtsbewußtsein geht davon AuUS, daß der sche Gerichte wıiederhaoalt befaßt. Wer sıch Aus
einzelne Mensch seıin Gewissen prüft und sıch Gewissengründen der Beteiligung jeder Waft-
über echt und Unrecht se1ines Verhaltens selbst fenanwendung wıdersetzt und eshalb einen
Rechenschaft ablegt Im Zivilrecht kommt Kriegsdienst MIt der Waffe verweigert, hat
auf die Sorgfalt un Gewissenhaftigkeit des einen zıvilen Ersatzdienst eisten. Die Ent-
einzelnen Rechtsgenossen, des Handlungs- scheidung der Prüfungsausschüsse ber die Be-
verkehr Teilnehmenden entscheidend Im rechtigung eines Wehrpflichtigen, den Wehr-

Böffentlichen Recht, speziell 1m Beamtenrecht, dienst Aus Gewissensgründen verweigern,
wırd auf die gewıssenhafte Erfüllung der mts- hat NUur ıne deklaratorische Bedeutung. Das
pflichten hingewiesen. hat der Bundesverfassungsgerichtshof

Das Gewissen findet sich als eın Appell 1M 1958 entschieden. Er hat sıch auf das Gutachten
natiıonalen w1ıe auch 1mM internationalen echt. von Werner Weber gestutzt (Gutachten ber
Die Konvention ZU Schutze der Menschen- die Vereinbarkeit des $ 25 des Wehrpflicht-
rechte und Grundfreiheiten, die Novem- mı1t Art. 4 GG, März 9 und
ber 1950 in Rom VO'  e} den Regierungen der hat Gewissen 1M Sınne der Verfassung als die
Mitgliedstaaten des Europarates unterzeichnet „letzte und tiefste Bındung des Menschen“ -
worden 1St; enthält 1n Artikel den Grundsatz, gesehen. Es andelt sıch nach der Entscheidung
daß jedermann Anspruch auf Gedanken-, Ge- des Bundesverwaltungsgerichtshofs ıne
1Ssens- und Religionsfreiheit habe un daß ernstie sittliche Entscheidung, die für den Be-
dieses echt auch die Freiheit ZU Wechsel der troffenen als innerer Zwang verbindlich 1Sst,

da{fß eın Zuwiderhandeln die sıttliche Persön-Religion der Weltanschauung sSOWIi1e die Frei-
heit, seine Religion der Weltanschauung e1n- ichkeit schädigen der Sar zerstoren würde.
eln der in Gemeinschaft miıt anderen ZU- Generelle Bedenken die Wafftenanwen-
üben, umfasse. Unser Grundgesetz spricht in dung ZW1S:  en den Staaten werden als erech-
Artikel ıcht LLULXr VO  n der Glaubens- und Be- tigte Gewissensentscheidung anerkannt. Gew1s-
kenntnisfreiheit, sondern erklärt auch die Frei- sen 1mM 1nnn des treiheitlichen Ordnungsprinzips
heit des Gewissens für unverletzlich. Niemand et seine Grundlagen 1n sittlichen un: reli-
darf seın Gewissen zu Kriegsdienst MmMIt g1ösen Beweggründen. Das oberste Verwaltungs-
der Waffe CZWUNSCN werden (Art. 4, bs. 3 gericht hat entschieden, dafß der Begriff des Ge-
GG) Noch näher wird dieser Gedanke AUS- WwIissens ın diesem Innn schwer allgemeingültig
veführt 1n dem Artikel, der dıe Freiheit der und 7zweifelsfrei bestimmen sel. Mıt Recht
Berufswahl verkündet (Art. 12) Niemand dart hat azuch darauf autmerksam gemacht, daß

eiıner bestimmten Arbeit CZWUNSCH WOEIr- dieser Begriff, der sıch AUS relig1ösen, hiloso-
0den Nur wWer AB Gewissensgründen den Kriegs- hischen, sprachkundlichen und anderen Bestand-
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teilen ZUSAMMENSETIZT, eine vieldeutige Richtung hörte, möglichérweise 1n die Volkspolizei er-
habe Es mu{ß sıch iıne innere Überzeugung geführt werden könnte. Das Bundesverwal-
VO:  e} echt un! Unrecht und die daraus sich 6CI- tungsgericht kam sehr richtig 1m Blick autf den
gebende Pflicht bestimmtem Handeln der Einzelfall dem Ergebnis, da{ß die Frage des
Unterlassen handeln. Das subjektive Bewußt- schweren Gewissenskonflikts für das Indivi-
se1ın VO sittlichen Wert der Unwert des eige- duum eine speziell Öösende Frage sel. Die
DE Verhaltens ist innerste, nıcht notwendig Frage kann LUr entschieden werden auf Grund
echtlich Sanz begründende Erfahrung. Von einer Würdigung sowohl des Gewichts als auch
Natur Adu>s, Iso als ursprünglich vorhanden, der Art des Verhaltens des Betroftenen, 1im
wird das Gewissen 1in der Judikatur angesehen, lick auf seine Gesamtpersönlichkeit,
reilich nıcht als die unmittelbare Stimme (SOt= seinem sonstigen Verhalten 1in ÜAhnlichen Le-

vOS; zumındest ber ıcht als kulturgelenkt un: benslagen.
durch die außeren Verhältnisse ISLT geweckt. Auch hier führte das Gericht AUS, da{fß

Gewissen eine gyrundsätzliche, 1n derIn diesem Sınne prüfen die Verwaltungs-
gerichte, ob die Gewissensentscheidung autf sıttlıchen Haltung des Menschen verwurzelte
einem echten un: natürli empfundenem Ge- Gesinnung und Überzeugung 1mM lick aut die
wI1ssen beruht. Gebotenheit, Erlaubtheit der Nıchterlaubtheit

Auch auf dem Gebiete des Bundesvertrie- eiınes bestimmten Tuns der Unterlassens
verstehen sel. Es IMU: 1Iso iıne 1M Innern desbenengesetzes gibt 65 Zahlreiche Entscheidun-

pCH, die sıch mMI1t dem Gewissenskonflikt betas- Menschen „VOoN Natur Aaus ursprünglich VOT-

SCIL. Nach $ 3 dieses Gesetzes, der den Begriff handene“, autf einer sittlichen der religiösen
Grundlage beruhende Überzeugung VO  3 echtder Sowjetzonen-Flüchtlinge definiert, mu{fß der

Flüchtling die Absicht gehabt haben, sıch einer un: Unrecht un: die sıch daraus ergebende Ver-
VO  - ihm nıcht vertretenden un!: durch die pflichtung des Betroftenen einem bestimmten
politischen Verhältnisse bedingten besonderen TIun oder Unterlassen erkennbar se1in.

Zwangslage entziehen. Es heißt ausdrück- In dem entschiedenen Falle kam das Gericht
dem Ergebnis, daß ein schwerer Gewissens-lich „Eıine besondere Zwangslage 1St auch bei

einem schweren Gewissenskonflikt gegeben.“ konflikt ıcht vorlag. Mıt echt ührte dieses
S0 beziehen sıch die Entscheidungen arauf, oberste Verwaltungsgericht ebenso WI1Ie die In-
W 4a5 einem schweren Gewissenskonflikt stanzgerichte AausS, dafß viele SBZ-Bewohner

verstehen ISt. ihrer Gegnerschaft dem 5System 1mM
Nach einer Entscheidung des Bundesverwal- Dienst soWwJetzonaler Dienststellen der der Po-

tungsgerichts VO 1960 liegt nach inn lizei der des Miılıtärs ständen un daß IMNan-

un: Zusammenhang dieses 1957 1n das Gesetz che 1n sittlicher, ethischer un: religıöser Be-

ziehung feinfühlender sejen als die gyroße Masse.aufgenommenen Begriffes eın schwerer Gewi1s-
senskonflikt dann VOTr, WE VO! Betroftenen Es se1l für viele schon ine Gewissensbelastung,
eın Verhalten verlangt wird, das seıin Gewi1s- dem 5System überhaupt dienen. S50 musse
sSCH erheblich belastet, un: sich diesem Ver- 112  - BAanz individuell prüfen, ob der Flüchtling
langen auf keine andere 7zumutbare Weıise als dem Gewissenskonflikt unterlegen se1l Be1 dem
durch die Flucht entziehen kann Kläger WAar ausschlaggebend, da{fß celbst ÖOst-

In dem entschiedenen hatte eın 1m Ver- zonen-Organıiısationen angehört hatte, der
kehrswesen tätıger Techniker die Flucht Aaus der SED als Staatspartel, daißß Ia  - bei ıhm auf

ein allzu tein empfindendes Gewissen ichtSB7Z, VOrgSezOSCH, weil der militärischen
Aufrüstung der Zone nıcht teilnehmen kön- schließen konnte.

In einem 1964 VO Bundesverwal-1nen y]laubte und dıe Mitwirkung bestimm-
ten Ma{fißhnahmen MIit seiınem Gewissen nıcht 1n tungsgericht entschiedenen Falle kamen dıe Rich-
Einklang tand Er fürchtete übrıgens auch, daß ter einem anderen Ergebnıis. Eıne Flücht-
die Verkehrspolizet, der persönlich A lıngsfrau, die die SBZ verlassen hatte und nach
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Westberlin un: dann 1n das Bundesgebiet Be- frau ihre Tochter einer religionsfeindlichen Be-
flüchtet WAar, hatte die Ausstellung des Flücht- einflussung überantworten dürfte un sollte,
lingsausweises beantragt, Wr ber abschlä- hatte sie selbst nach Ma{(lßstäben beurteilen,
g1g beschieden worden. Auch ihre Verwaltungs- die sıch aus ihrer eigenen religiösen UÜberzeu-
klage un ihre Berufung führten nıcht Zu Br- SunNn un: den sich daraus ergebenden Pflichten
folge, erst das Bundesverwaltungsgericht fällte SOW1e Aus ihren Aufgaben un Pflichten als
eine andere Entscheidung. Multter un Inhaberin des Personensorgerechts

Dıie Frau hatte ZUuUr Darlegung ihrer beson- ergaben. Mıt echt wurde darauf hingewiesen,
deren Gew1issensnot Folgendes angeführt: S1e da Pflege un Erziehung der Kınder auch 1im
hatte eine Tochter, die ine Sehschwachen-Ober- Grundgesetz als das natürliche echt der Eltern
schule besuchte. Nach eıner Verfügung einer un! die 7zuvörderst iıhnen obliegende Pflicht
sowjetzonalen Behörde wurden die Schülerin- gesehen werden vgl Art. 6‚ Abs. 2,; GG)
LICI der Oberklassen dieser Schule 1in ine Blin- Es bedarf daher keiner weliteren Darlegung,
denanstalt übergeführt, S1e Rahmen dafß die Klägerin einem inneren Konflikt A4aUu>-

einer Internatschule unterrichtet werden oll- SESETIZT wurde, als S1e erfuhr, da{ß ihre Tochter
ten. Dıie Klägerin fühlte siıch dadurch 1n ihrem fortan die Internatsschule besuchen müßte,
Gewiıissen SAaDzZ besonders belastet, weiıl S1e ıhre WEn s1ie ihre Schulausbildung dem erstreb-
Tochter StrenNg relig1ös ErZOSCH hatte un S1e ten Abschluß führen wollte
nunmehr schutzlos den religionsfeindlichen Eın- Zur Frage der schweren Gewissensentsche1-
flüssen Aussetizen mußte, die erfahrungsgemäfß dung und des Gewissenskonflikts machte das
miıt einer Internatserziehung 1n der:SB7Z regel- Gericht treftende Ausführungen. Es w1es auch
mäßıg verbunden sind. Verwaltungsbehörden daraut hın, dafß gerade die Frage, welchen FEr-
un Verwaltungsgerichte der Instanz hatten zıehungseinflüssen eın heranwachsender Junger
entschieden, da{fß eın schwerer Konflikt ıcht Mensch AaUuUSgESCTIZT werden soll, tür Eltern un!
vorliegen könnte, weıl die Frau ja bei ıhren Erziehungsberechtigte regelmäßig eine Anspan-
Besuchen 1m Internat und auch während der Hun des GewissensEEltern WwI1ssen,
Ferien einen entgegenwirkenden Einflufß auf da{fß sıch eine ın talsche Bahnen gelenkte Er-
ihre "Iochter geltendmachen konnte. Es wurde ziehung schädlich uswirken kann, un: gerade
auch darauf hıingewiesen, daß die Tochter be- eine Fehlentscheidung wird als eine schwere Ge-
reıts Jahre alt BeWESECHN se1 und den Kom- wissensbelastung VO den Eltern empfunden.
munısmus abgelehnt habe, hne dafß e5 Das Gericht schlo{fß auch au dem früheren Ver-
erwıesen sel, dafß ıhr die Teilnahme sSONMN- halten der Frau, da{fß bei ihr tatsächlich ein

schwerer Gewissenskonflikt aller Wahrschein-täglichen Gottesdienst verweigert worden se1l
Das Bundesverwaltungsgericht erklärte die Re- lıchkeit nach vorlag. Sje hat ihre Tochter
visıon tür begründet un verwıes die Sache der Konfirmation, ber nıcht der Jugend-
die Vorinstanz Zzurück. VWare die Klägerin, W ie weıhe teilnehmen lassen. Sıe konnte sıch auch
S1e VOrLtrug, genötigt SCWESCH, iıhr Kınd 1m s}  5  9 dafß s1e, solange die Tochter mit ihr 1n

Schuljahr ZUT: Vollendung der Schulaus- häuslicher Gemeinschaft lebte, etwaıgen reli1-
bıldung 1n die Internatserziehung veben, gionsfeindlichen Einflüssen in der rechten VWeise
mußte S1ie damit rechnen, daß ihre Tochter in entgegentreten könnte, da{fß das ber nıcht mehr
dem Internat einer tortgesetzten religionsfeind- möglıch sel, WeNN eın junger Mensch einem der-
lichen Propaganda ausgesetzt worden wäre. Die artız massıven weltanschaulichen Angrıift 4 U5-

Sorgen, die sıch daraus für die Klägerin eI- DSESELIZT würde. Das Gericht führte Aus, daß
gaben, betrafen, Ww1e das oberste Verwaltungs- junge Menschen mMi1t zunehmendem Alter azu
gerıcht mMi1t Recht festgestellt hat, Grund{fragen neigen, die ihnen durch Elternhaus und Schule
ihres Gewissens. )as Gewissen wurde 1n der vermittelten Vorstellungen einer eigenen kriti-
yleichen Weise W1e 1n den früheren Entsche1- schen Prüfung unterziehen un: dafß s1e be-
dungen definiert. Dıie Frage, ob die Flüchtlings- yinnen, die i;hnen vermittelten Lehren e1ge-
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1CNMN Erkenntnissen ImeEeSsSsenN un auch oft ver- wurde, mitunter auch 1m moralischen Gefühl
sucht sınd, diese überschätzen. So setizte sich und in der Vernunft als verschiedenen, neben-
das Gericht mMIit dem Gedanken der Autorität einander und wirkenden Kräften
auseinander, die oft nıcht ausreicht, einer des siıttliıchen Urteils. Wır wissen VO  3 der Kan-
psychologisch geschickt un nachhaltig betriebe- tischen Begründung der sittlichen Erkenntnis
NneCnNn religionsfeindlichen Propaganda den inne- in der rein praktischen Vernunft der VO  3 der
Icn Wiıderstand ENISCZENZUSECTIZEN. Deutung, die ihnen die phänomenologische

Auch die sonntäglıchen Besuche 1M Internat Wertethik gab Das 1St für das Gericht eine
der die Beeinflussung während der Ferien Justiziell nıcht entscheidende, sondern der
könnten oft nıcht ausreichen, verfestigte Philosophie und der Theologie vorbehaltene
Propaganda-Gegenwirkungen beseitigen. Frage
Entscheidend ber Wär, daß be1 der Anwen- Im tiefsten 1sSt die innere Unruhe des Gewis-
dung des Gesetzes auf die Achtung VOrTr der sSCI15S eın Zeichen für den drohenden der
Persönlichkeit des Menschen ankommt un da schon vollzogenen Wiıderspruch ZU Willen
diese Achtung gebietet, seine Aaus einer Gewi1s- Gottes. Die Erkenntnis, dafß es ine ständig >

sensverpflichtung heraus getroffene Entsche1i- schauende Instanz hier auf dieser Erde 21Dt,
dung hinzunehmen, sotern diese nıcht offenbar 1St, wI1e immer s1e theoretisch aufgewliesen und
fehlerhaft 1St, wa deshalb, weil S1Ce auf ften- begründet wird, nıcht leugnen. Das Bewußt-
sichtlich unzutreftenden Annahmen beruht. seın davon 1St vorhanden, un diesem Ge-

Das Gericht versuchte auch, den Unterschied wı1issen hın mu{l die Jugend ständig ErZOSCH
zwıschen einem eintachen und einem schweren werden. Das liegt auch 1M 1nnn unserer Rechts-
Can begründen. Unter einem ordnung, die auf das Ordnungsprinzip des (je-
schweren Gewissenskonflikt 1St iıne nach SCc- 1sSsens überhaupt nıcht verzichten kannn Die
wissenhafter Überprüfung der Lage CWONNCHNEC Macht des Gewissens 1St begründet 1n der —-

Überzeugung verstehen, daß 4790 keine auslöschlichen Urleidenschaft des Menschen, VO

dere ahl bleibt als zwischen Flucht un der unendlichen Ott anerkannt und gelıebt
Notwendigkeit, das eıgene Gewiıssen werden. Wenn diese Leidenschaft 1im Jungen
handeln. In diesem Punkte, ob der Frau vıel- Menschen nıcht geweckt der Sar künstlich
leicht eın anderer Ausweg als die Flucht übr1g- terdrückt wird, annn bleibt dieser Mensch eben
blieb, sah das Gericht den Sachverhalt noch nıcht mehr ansprechbar 1n seinem Gewissen.
nıcht genügend aufgeklärt. Es hätte beispiels- Dann geräat in dıe Gefahr, 1Ur nach außen
weise möglicherweise der Ausweg bestanden, elenkt en und innerlich un außerlich
daß drie Klägerin ihre Tochter auf ıne Spezial- ordnungslos werden. Ohne eine innere Ord-
schule 1n West-Berlin schickte Nur ZUr Auf- Nuns leben bedeutet ber die Stimme nıcht
Järung dıeses Tatbestandes hat das Bundesver- mehr hören und damıt „gewissenlos“ werden.
waltungsgericht dıe Sache noch einmal zurück- Eıne solche Erziehung AT Gewissenlosigkeit
verwiıesen. Das Gericht hat, WI1e anerkannt WeI- würde mIıt uUuLNSerer freiheitlichen Lebensordnung
den muÄßßs, seıin Urteil außerordentlich sorgfältig nıcht im Einklang stehen. Gewissenserziehung
un: gewissenhaft begründet. Es hat nıcht da- un!: Gewissensbildung 1St er auch 1m Sınne
nach gefragt, welches das seelische Urgan für uNsSeCrertr Rechtsordnung wichtigstes pädagogisches
dıe grundlegenden sittlichen Unterscheidungen Ziel un: unverrückbare Aufgabe aller Erziehung.
iSt. Wır wissen darum, dafß dieses seelische Or-
gan ın der Vernunft Oder 1im Gefühl vesehen Walther Becker
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